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Text 

§ 3 

Abweichende Aufteilung des Abgabenertrages im Jahr 2015 

Vom im Jahr 2015 vereinnahmten Ertrag des Landeszuschlages zur Bundesautomaten- und VLT-
Abgabe erhält das Land zunächst 30 % des Abgabenertrages. Vom danach verbleibenden Betrag erhält 
das Land zusätzlich den Betrag von € 7.500.000,-. Der Restbetrag fließt den Gemeinden zu. 
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